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Einleitung

Wissen begründet Handlungsvermögen.1 Dies gilt auch für den Staat.2 Will er 
durch Recht Wirkungen erzielen, kann nur Wissen ihm die notwendige Orientie-
rung vermitteln. Zum Thema rechtswissenschaftlicher Forschung wird dieser 
Wissensbedarf, wenn das regelungsnotwendige Wissen nicht mehr als allgemein 
vorhanden unterstellt werden kann, sondern das Recht Wissensprobleme adres-
sieren muss. Gestützt auf die Annahme, dass der gesetzgeberische Regelungsan-
satz Umfang, Art und Verteilung des vorhandenen Wissens reflektiert, wird damit 
die kognitive Dimension des Rechts zum juristischen Forschungsansatz.3

Geht es darum, das Verhalten privater Unternehmen zu regulieren, steht das 
Verwaltungsrecht vielfach vor einem solchen Wissensproblem. Besonders deut-
lich wird dieses Wissensproblem im Bankenaufsichtsrecht, auf das sich die Ar-
beit konzentriert. Denn die mit der Tätigkeit von Banken verbundenen Risiken 
sind oftmals so heterogen, komplex, dynamisch oder intransparent, dass das zu 
ihrer unmittelbaren Bewältigung auf einer inhaltlichen Ebene erforderliche Wis-
sen nicht als beim Staat zentral vorhanden vorausgesetzt werden kann.4 Die Ban-
ken selbst wie auch private Unternehmen generell befinden sich demgegenüber 
bezogen auf ihre eigene Tätigkeit in einer günstigeren Beobachtungsposition als 
staatliche Stellen. Dies verschafft ihnen in vielen Bereichen einen kaum einhol-

1 Stehr, Wissen und Wirtschaften, S.  62 ff.
2 Collin/Horstmann, Das Wissen des Staates, in: Collin/Horstmann (Hrsg.), Das Wissen des 

Staates, S.  9 (9); Fassbender, Wissen als Grundlage staatlichen Handelns, in: Isensee/Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd.  IV, §  76 Rn.  2; Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswis-
senschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwal-
tungsrechts, Bd.  I, §  1 Rn.  11.

3 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (13); mit diesem Ansatz etwa Augsberg, 
Informationsverwaltungsrecht; Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren; Reiling, 
Der Hybride; sowie die Sammelbände Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung 
und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, 2008; Augsberg (Hrsg.), 
Ungewissheit als Chance, 2009; Röhl (Hrsg.), Wissen, 2010; Augsberg (Hrsg.), Extrajuridi-
sches Wissen im Verwaltungsrecht, 2013.

4 Sanio, Bankenaufsicht und Systemrisiko, in: Schäfer/Burghof/Johanning u. a. (Hrsg.), Ri-
sikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung, S.  15 (21); Lutz/Röhl/Schneider, 
Bankenaufsicht und unternehmerische Entscheidung, ZBB 2012, 342 (343).
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baren Wissensvorsprung.5 So lässt sich beispielsweise regelmäßig nur aus dem 
Unternehmensinneren heraus beurteilen, ob Schäden durch eine Störung von Be-
triebsabläufen drohen und wie sich solche Schäden vermeiden lassen.6 Das von 
dieser Arbeit untersuchte Regulierungsmodell reagiert auf diese kognitive Über-
legenheit der Unternehmen, indem es die entsprechenden Risiken nur indirekt 
adressiert: Vorschriften wie die bankenaufsichtsrechtlichen Anforderungen an 
das bankinterne Risikomanagement (§  25a Abs.  1 S.  3 KWG) verlangen von den 
Unternehmen, Verfahren einzurichten und organisatorische Vorkehrungen zu 
treffen, mit denen sie selbst die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken ermit-
teln und Maßnahmen zu deren Bewältigung entwickeln und umsetzen. Indem 
private Unternehmen so zu einer eigenverantwortlichen Risikobewältigung im 
öffentlichen Interesse angehalten werden, wird das besondere kognitive Poten-
tial der Unternehmen in den Dienst des Gemeinwohls gestellt7 – das Wissen der 
Unternehmen wird zur Ressource staatlicher Regulierung.8 

5 So bereits Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S.  129: „Ueberlegen ist der Bureaukratie 
an Wissen: Fachwissen und Tatsachenkenntnis, innerhalb seines Interessenbereichs, regelmä-
ßig nur: der private Erwerbsinteressent. Also: der kapitalistische Unternehmer. Er ist der einzi-
ge wirklich gegen die Unentrinnbarkeit der bureaukratischen rationalen Wissensherrschaft 
(mindestens: relativ) immune Instanz.“ Aus der juristischen Literatur Reiling, Der Hybride, 
S.  53 ff.; Fehling, Instrumente und Verfahren, in: Fehling/Ruffert (Hrsg.), Regulierungsrecht, 
§  20 Rn.  117; Jaeckel, Gefahrenabwehrrecht und Risikodogmatik, S.  266; Wahl/Appel, Präven-
tion und Vorsorge, in: Wahl (Hrsg.), Prävention und Vorsorge, S.  1 (42).

6 Für den Bankenbereich Goodhart/Hartmann/Llewellyn u. a., Financial Regulation, 
S.  39 f.; allgemein Eifert, Die geteilte Kontrolle, DV 39 (2006), 309 (312 f.).

7 Coglianese/Lazer, Management-Based Regulation, Law & Society Review 37 (2003), 
691 (695, 720 f.).

8 Damit wird ein weiter Regulierungsbegriff zu Grunde gelegt, der unter Regulierung jede 
zielgerichtete staatliche Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse versteht, die einen über den 
Einzelfall hinausgehenden Ordnungszweck verfolgt, in diesem Sinne etwa Eifert, Regulie-
rungsstrategien, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Ver-
waltungsrechts, Bd.  I, §  19 Rn.  5; Voßkuhle, Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffent-
licher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62 (2003), 266 (304 Fn.  156); 
Schmidt-Aßmann, Regulierte Selbstregulierung als Element verwaltungsrechtlicher Systembil-
dung, in: Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates, 
S.  253 (255); ähnlich Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, S.  48. Demgegenüber arbeitet das 
vor allem auf die Netzwirtschaften bezogene Regulierungsverwaltungsrecht mit einem engeren 
Regulierungsbegriff, der durch den Markt- und Wettbewerbsbezug der staatlichen Einwirkung 
konstituiert wird, in diesem Sinne etwa Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch 
regulative Marktorganisation, S.  37; Röhl, Finanzmarktaufsichtsrecht, in: Fehling/Ruffert 
(Hrsg.), Regulierungsrecht, §  18 Rn.  35; etwas zurückhaltender Ruffert, Begriff, in: Fehling/
Ruffert (Hrsg.), Regulierungsrecht, §  7 Rn.  58. Zu den verschiedenen Begriffsverwendungen 
im Überblick Eifert, Regulierungsstrategien, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  I, §  19 Rn.  1 ff.
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Dieses Regulierungsmodell mobilisiert das Wissen der Unternehmen also mit-
tels einer Ausrichtung der unternehmensinternen Strukturen an staatlich definier-
ten Gemeinwohlbelangen.9 Die Gemeinwohlausrichtung dieser Strukturen zielt 
darauf, die vorgefundene Unternehmensrationalität strukturell zu überformen: 
Unternehmensinterne Entscheidungen sollen sich nicht mehr nur an privaten, 
sondern zugleich auch an öffentlichen Interessen orientieren.10 Dieses Regulie-
rungsmodell setzt demnach nicht darauf, mittels der gesetzlich angeordneten 
Maßnahme die erwünschte Wirkung unmittelbar herbeizuführen. Wenn die Ge-
meinwohlausrichtung unternehmensinterner Strukturen die Aufmerksamkeit un-
ternehmensinterner Entscheidungen auf bestimmte Gesichtspunkte lenkt, kann 
sie das angestrebte gemeinwohlverträgliche Unternehmensverhalten vielmehr 
nur vermittelt durch komplexe soziale Wirkungszusammenhänge innerhalb der 
Unternehmen erreichen.

Den durch dieses Regulierungsmodell hervorgerufenen Fragen geht diese Ar-
beit in vier Schritten nach:

Der erste Teil entwickelt auf einer übergreifenden Ebene die Grundlagen der 
Arbeit. Er befasst sich zunächst mit den mit der Fragestellung adressierten Kom-
plexen des Wissens und des kognitiven Potentials von Organisationen. Daran 
anschließend wird die Entwicklung von einem erfahrungs- zu einem ungewiss-
heitsorientierten Recht skizziert, das weniger inhaltliche Vorgaben trifft, sondern 
Strukturen dezentraler Risikobewältigung schafft. Auf dieser Basis analysiert 
dieser Teil das von der Arbeit untersuchte Regelungsmodell als Versuch der Mo-
bilisierung dezentralen Wissens. Dazu wird zunächst der Gedanke einer be-
reichsspezifischen kognitiven Überlegenheit des Unternehmens entfaltet, um 
sich darauf aufbauend der Gemeinwohlausrichtung unternehmensinterner Struk-
turen zuzuwenden, mittels dessen die Unternehmensrationalität strukturell über-
formt werden soll. Dabei wird deutlich werden, dass die komplexen sozialen 
Wirkungszusammenhänge, mit denen dieses Regelungsmodell operiert, nach 
Raum für unternehmensspezifische Gestaltungen verlangen.

Die Überlegungen des ersten Teils werden im zweiten Teil der Arbeit auf das 
Referenzgebiet des Bankenaufsichtsrechts bezogen, mit dessen Hilfe sie über-
prüft und vertieft werden.11 Im Zentrum steht §  25a Abs.  1 S.  3 KWG, der umfas-

9 Zu diesem Phänomen Di Fabio, Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaft-
licher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), 235 (345 ff.) („Ge-
meinwohlausrichtung der Organisationsstruktur“); rechtstheoretisch Ladeur, Das Umweltrecht 
der Wissensgesellschaft, S.  243 ff. („Prozeduralisierung des Unternehmens“).

10 Eifert, Regulierungsstrategien, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  I, §  19 Rn.  99.

11 Zum Arbeiten mit Referenzgebieten Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht 
als Ordnungsidee, Erstes Kapitel Rn.  12 f.
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sende aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Strukturen des internen Risiko-
managements der Kreditinstitute formuliert. Es geht dabei zunächst darum, mit-
tels einer Analyse des Realbereichs zu zeigen, dass das Bankenaufsichtsrecht 
immer weniger auf zentral vorhandenes Erfahrungswissen zurückgreifen kann. 
Die Gemeinwohlausrichtung der bankinternen Strukturen wird daran anschlie-
ßend als ungewissheitsorientiertes Recht beschrieben, das auf das Schwinden 
zentral vorhandenen Erfahrungswissens reagiert. Darauf aufbauend analysiert 
dieser Teil, wie die Anforderungen des Bankenaufsichtsrechts an die institutsin-
ternen Strukturen das kognitive Potential des Instituts für die Ziele des Banken-
aufsichtsrechts aktivieren wollen. Es wird sich zeigen, dass es nicht nur um ge-
meinwohlorientierte Reflexivität auf der Ebene inhaltlicher Einzelentscheidun-
gen geht, sondern das kognitive Potential der Banken auf einer zweiten Ebene 
auch für eine unternehmensspezifische Umsetzung der inhaltlich offen gehalte-
nen Strukturvorgaben genutzt wird.

Der dritte Teil wendet sich der Überwachung der institutsinternen Strukturen 
durch die Aufsichtsbehörden zu. Anders als gewohnte Überwachungsmodi erfor-
dert die Überwachung der institutsinternen Strukturen nicht lediglich nach einen 
Soll-Ist-Abgleich anhand gesetzlich vorgefertigter Maßstäbe.12 Verlangen die 
inhaltlich offenen Strukturvorgaben nach einer unternehmensspezifischen Um-
setzung, stellt sich die Überwachung vielmehr als nachvollziehend-dialogisch 
geprägte Tätigkeit dar, die die institutsinterne Reflexivität dadurch erhöht, dass 
sie die Institute mit einer dem Gemeinwohl verpflichteten externen Perspektive 
konfrontiert. Kennzeichnend für die Überwachung der institutsinternen Struktu-
ren ist demnach, dass das anzuwendende Normprogramm erst im Zusammenwir-
ken mit den Aufsichtsadressaten erarbeitet werden muss,13 womit zugleich eine 
starke Präsenz der Aufsichtsbehörden innerhalb der Institute verbunden ist.14 
Anders als traditionelle Überwachungsmodi kann dieser Überwachungsmodus 
rechtsstaatlichen und demokratischen Anforderungen daher nicht durch die Ge-
währleistung von Distanz zwischen Rechtsetzung und Rechtsanwendung sowie 
Aufsichtsbehörden und Unternehmen entsprechen. Deshalb wird nach Mecha-
nismen gefragt, die diese Aufgaben für die nachvollziehend-dialogische Über-
wachung der institutsinternen Strukturen übernehmen können.

12 Zu den traditionellen Kernelementen von Kontrolle Kahl, Begriff, Funktionen und Kon-
zepte von Kontrolle, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des 
Verwaltungsrechts, Bd.  III, §  47 Rn.  3 ff.

13 Zur Verlagerung der Maßstabsbildung auf die Rechtsanwendungsebene Reiling, Der Hy-
bride, S.  153; Kette, Bankenregulierung als Cognitive Governance, S.  238.

14 Artopoeus, Die Zukunft der Bankenaufsicht, in: Pitschas (Hrsg.), Integrierte Finanz-
dienstleistungsaufsicht, S.  265 (271); Röhl, Finanzmarktaufsichtsrecht, in: Fehling/Ruffert 
(Hrsg.), Regulierungsrecht, §  18 Rn.  90.
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Der vierte Teil der Arbeit reflektiert den veränderten Regelungsansatz auf der 
grundrechtlichen Metaebene. Die Gemeinwohlausrichtung unternehmensinter-
ner Strukturen greift auf ein zentrales unternehmerisches Instrumentarium zu.15 
Damit stellt sich die Frage nach den grundrechtlichen Grenzen dieses Zugriffs: 
Inwieweit verlangen die Grundrechte, dass die Möglichkeit, diese Strukturen an 
einer privaten Rationalität auszurichten, erhalten bleibt? Diese Fragestellung er-
fordert es zu klären, inwieweit die grundrechtlichen Schutzmechanismen einen 
staatlichen Zugriff zu rationalisieren vermögen, der nicht unmittelbar auf eine 
Problemlage einwirkt, sondern Risiken indirekt durch Organisationsrecht bewäl-
tigen will.

15 Binder, Rechtliche Grundlagen des Risikomangements in Banken und Finanzdienstleis-
tungsinstituten, in: Romeike (Hrsg.), Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements, S.  133 
(171).





Erster Teil

Grundlagen

A. Wissen als Handlungsressource

I. Wissen

Geht die Arbeit davon aus, dass der gesetzgeberische Regelungsansatz durch das 
zur Verfügung stehende Wissen mitbestimmt wird, erfordert dies zunächst eine 
Klärung dessen, was diese Arbeit unter dem Begriff des Wissens versteht. Ange-
sichts der vielfältigen Verwendungen dieses Begriffs1 kann es in dieser Arbeit 
allerdings nur darum gehen, sich dem Wissensbegriff orientiert am Erkenntnisin-
teresse der Arbeit anzunähern. Dabei fällt auf, dass im rechtswissenschaftlichen 
Zusammenhang die Begriffe des Wissens und der Information zum Teil ohne 
klare Differenzierung verwendet werden.2 Größere analytische Klarheit entsteht 
allerdings dann, wenn man mit der neueren Literatur den Begriff des Wissens in 
den Vordergrund rückt3 und diesen im Sinne einer hierarchischen Abschichtung 
von Daten und Informationen unterscheidet.4 Daten werden dabei als interpreta-
tionsbedürftige Zeichen verstanden.5 Informationen bauen demgegenüber auf 

1 Überblick bei Stehr, Wissen und Wirtschaften, S.  53 ff.
2 Etwa Spiecker genannt Döhmann, Staatliche Informationsgewinnung im Mehrebenen-

system, in: Oebbecke (Hrsg.), Nicht-normative Steuerung in dezentralen Systemen, S.  253 
(254 ff.).

3 Vgl. etwa die Sammelbände Röhl (Hrsg.), Wissen, 2010; Spiecker genannt Döhmann/
Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungs-
rechts, 2008; Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008; Bora 
(Hrsg.), Wissensregulierung und Regulierungswissen, 2014.

4 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (14 ff.); Albers, Die Komplexität verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung, in: Spiecker genannt Döhmann/
Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungs-
rechts, S.  50 (54 f.); Vesting, Die Bedeutung von Information und Kommunikation für die ver-
waltungsrechtliche Systembildung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, §  20 Rn.  11 ff.; Willke, Systemisches Wissensma-
nagement, S.  7 ff.

5 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (14); Albers, Umgang mit personenbezoge-
nen Informationen und Daten, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, §  22 Rn.  11.
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Beobachtungen, Mitteilungen oder Daten auf, sind jedoch mit einer kontextab-
hängigen Sinngebung verbunden.6 Wissen wird in dieser Arbeit entgegen einer 
verbreiteten Vorstellung nicht als positiver Bestand verstanden,7 sondern als psy-
chologischer Tatbestand, der einen Aneignungsprozess voraussetzt.8 Stellte man 
sich Wissen als positiven Bestand vor, so gerieten die mit diesem Aneignungs-
prozess verbundenen Probleme aus dem Blickfeld. Es läge dann nahe, unglei-
ches Wissen lediglich verkürzt als Problem eines mechanistischen Wissenstrans-
fers anzusehen. Dies aber würde die Kontextgebundenheit von Wissen außer 
Acht lassen.9 Wissen entsteht nach dem Verständnis dieser Arbeit nämlich, wenn 
Informationen zueinander und zu einem vorhandenen Kontext von Relevanzen 
in Beziehung gesetzt werden.10 Es geht demnach um Erwartungen oder Annah-
men über Zusammenhänge, die kognitive Orientierung vermitteln.11 Diese Er-
wartungen oder Annahmen ermöglichen es, Informationen zu interpretieren und 
über ihre Relevanz zu entscheiden.12 Wissen schafft damit einerseits kognitive 

6 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (14 f.); Albers, Umgang mit personenbezo-
genen Informationen und Daten, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, §  22 Rn.  12. 

7 Mit dieser Tendenz Voßkuhle, Der Wandel von Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozeß-
recht in der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann (Hrsg.), Verwal-
tungsrecht in der Informationsgesellschaft, S.  349 (353) („Informationen, die in organsierter 
und systematisierter Form vorliegen“); im Anschluss daran ebenso Wollenschläger, Wissensge-
nerierung im Verfahren, S.  30.

8 In diesem Sinne Picot/Reichwald/Wigand, Die grenzenlose Unternehmung, S.  118 ff.; vgl. 
Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung, in: 
Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im 
System des Verwaltungsrechts, S.  50 (55): Wissen sei nicht als „Speicher“, „Vorrat“ oder „sys-
tematisierte Information“ zu beschreiben.

9 Zur Kontextgebundenheit von Wissen: Albers, Umgang mit personenbezogenen Informa-
tionen und Daten, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des 
Verwaltungsrechts, Bd.  II, §  22 Rn.  18; Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (15).

10 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (15); Willke, Systemisches Wissensma-
nagement, S.  11. Ähnlich Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 
in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Assmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesell-
schaft, S.  9 (12); Vesting, Die Bedeutung von Information und Kommunikation für die verwal-
tungsrechtliche Systembildung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, §  20 Rn.  26: Wissen entsteht, wenn Information mit 
dem Ziel des Verstehens bearbeitet und insbesondere in den Kontext von schon Bekanntem 
eingeordnet wird. Röhl, Der rechtliche Kontext der Wissenserzeugung, in: Röhl (Hrsg.), Wis-
sen, S.  65 (66) fasst zusammen: „Wissen ist gelernte Information“.

11 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (15); Albers, Die Komplexität verfassungs-
rechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin 
(Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, S.  50 
(54); vgl. auch Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, S.  145 f.

12 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (15); Albers, Die Komplexität verfassungs-
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Stabilität, ist aber andererseits konfrontiert mit neuen Informationen auch zur 
lernenden Anpassung fähig.13 Haben Informationen demnach einen punktuell-er-
eignishaften Charakter, zeichnet sich Wissen durch Kontextualisierung und 
Strukturierung aus.14 

Mit der Betonung der Kontextgebundenheit von Wissen ist bereits angedeutet, 
dass Wissen vom jeweiligen sozialen Zweck- und Handlungszusammenhang ab-
hängig ist.15 Dies hat einerseits Konsequenzen für die Wissensentstehung: Die 
Entstehung von Wissen setzt nicht nur voraus, dass Daten und Informationen 
zugänglich sind. Sie müssen auch als relevant erachtet und einem Aneignungs-
prozess unterworfen werden. Andererseits wirkt sich die Kontextabhängigkeit 
von Wissen auch auf dessen Inhalt aus: Die Richtung der Sinngebung und die 
Strukturierungstiefe hängt von dem Kontext ab, in dem sich die Wissensentste-
hung vollzieht. Sieht man Wissen als psychologischen Tatbestand an, ist es von 
vornherein auch zweifelhaft, von einem Wissenstransfer zu sprechen.16 Gewon-
nene Erkenntnisse können lediglich kommuniziert werden und als Grundlage für 
einen neuen Aneignungsprozess dienen, dessen Ergebnis vom neuen Kontext 
abhängt. Dies hat zur Folge, dass Wissen in der Regel nicht ohne Änderung sei-
ner Sinnrichtung und Qualität von Person und Kontext gelöst und in einen ande-
ren Kontext transferiert werden kann.17 

Versteht man mit dieser Arbeit Wissen als personengebundenen psychologi-
schen Tatbestand, hat dies für die juristische Analyse wissensbezogener rechtli-
cher Regelungen einerseits zur Konsequenz, dass Wissen selbst nicht Zugriffsge-
genstand des Rechts sein kann. Ist Wissen andererseits kontextabhängig, so kann 

rechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwaltung, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin 
(Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, S.  50 
(55).

13 Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwal-
tung, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wis-
sens im System des Verwaltungsrechts, S.  50 (54 f.); Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, 
S.  11 (16).

14 Albers, Die Komplexität verfassungsrechtlicher Vorgaben für das Wissen der Verwal-
tung, in: Spiecker genannt Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wis-
sens im System des Verwaltungsrechts, S.  50 (54); Vesting, Die Bedeutung von Information 
und Kommunikation für die verwaltungsrechtliche Systembildung, in: Hoffmann-Riem/
Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  II, §  20 Rn.  26.

15 Hiller, Organisationswissen, S.  21 f.; Albers, Umgang mit personenbezogenen Informati-
onen und Daten, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Ver-
waltungsrechts, Bd.  II, §  22 Rn.  18.

16 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (16).
17 Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (16); Röhl, Der rechtliche Kontext der 

Wissenserzeugung, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  65 (65) (mit dem Hinweis darauf, dass dies 
allgemein geteiltes Wissen aufgrund gleichsinniger Selektionsprozesse nicht ausschließe). 
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das Recht jedoch auf die Entstehung und den Inhalt von Wissen Einfluss nehmen, 
indem es den Kontext überformt, in welchem sich Personen Wissen aneignen.18 
Als rechtswissenschaftliches Analysewerkzeug hat dieses Wissensverständnis 
damit den Vorzug, dass es den Blick auf die Strukturen und Prozesse lenkt, in 
denen sich die Entstehung von Wissen vollzieht.19 

II. Das kognitive Potential von Organisationen

Thema dieser Arbeit ist die Einbindung privater Unternehmen in die Risikobe-
wältigung, die deshalb erfolgt, weil diesen Unternehmen ein gegenüber staatli-
chen Stellen überlegenes kognitives Potential zugesprochen wird. Mit dem Un-
ternehmen ist in diesem Zusammenhang nicht der Rechtsträger als rechtliches 
Zuordnungssubjekt gemeint, sondern die wirtschaftliche Aktionseinheit als sozi-
ales Gebilde.20 Anders formuliert geht es um den Zugriff des Rechts auf das 
Unternehmen als Organisation.21 Als Organisation lässt sich ein Unternehmen 
als ein nach außen abgegrenztes institutionelles Handlungssystem beschreiben, 
das arbeitsteilig bestimmte Zwecke verfolgt und das Verhalten der in dem Sys-
tem handelnden Personen durch ein als Strukturen bezeichnetes internes Regel-
system, das insbesondere Organisation und Verfahren betrifft, auf diese Zwecke 
ausrichtet.22

Geht es also darum, das kognitive Potential dieser Organisation zur Ressource 
staatlicher Regulierung zu machen, muss sich diese Arbeit zunächst vergewis-
sern, worin das damit adressierte kognitive Potential von Organisationen besteht. 
Mit einer dem sozialwissenschaftlichen Diskurs entlehnten Begrifflichkeit geht 

18 Zum Ganzen Röhl, Der rechtliche Kontext der Wissenserzeugung, in: Röhl (Hrsg.), Wis-
sen, S.  65 (66); Trute, Wissen, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  11 (15 f., 21 f., 23 ff.).

19 Röhl, Der rechtliche Kontext der Wissenserzeugung, in: Röhl (Hrsg.), Wissen, S.  65 
(68 f.) hält deshalb die Governance-Perspektive für einen vielversprechenden übergreifenden 
Ansatz zur Analyse des rechtlichen Umgangs mit Wissen; vgl. zum Governance-Ansatz etwa 
die Beiträge in Schuppert (Hrsg.), Governance-Forschung, 2005 sowie Trute/Denkhaus/Küh-
lers, Governance in der Verwaltungsrechtswissenschaft, DV 37 (2004), 451.

20 Zu dieser Unterscheidung Rittner/Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 
S.  215 f.; 220; Schmidt, Handelsrecht, S.  75 f. Diese Unterscheidung liegt auch der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zu Grunde, vgl. BVerfGE 50, 290 (351 f., 364 f.).

21 Zum Unternehmen als Organisation Schmidt, Handelsrecht, S.  75 f.; Raiser, Das Unter-
nehmen als Organisation, S.  111 ff.; Saladin, Unternehmen und Unternehmer in der verfas-
sungsrechtlichen Ordnung der Wirtschaft, VVDStRL 35 (1977), 7 (9).

22 Damit sind die in der organisationswissenschaftlichen Literatur herausgearbeiteten 
Grundmerkmale von Organisationen im institutionellen Sinne aufgegriffen, vgl. Schreyögg, 
Organisation, S.  8 f.; Kieser/Walgenbach, Organisation, S.  6 ff. In diesem Sinne ebenfalls Groß, 
Die Verwaltungsorganisation als Teil organisierter Staatlichkeit, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-
Aß mann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd.  I, §  13 Rn.  4.
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